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1. Allgemeines - Geltungsbereich 

1.1 Unsere Verkaufsbedingungen gelten aus-
schließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Bedingungen abweichende Bedingungen des 
Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Lieferbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren 
Lieferbedingungen abweichender Bedingungen 
des Bestellers einschließlich etwaiger Vergabe-
richtlinien öffentlich-rechtlicher Körperschaften, 
die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos 
ausführen. 

1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem 
Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages 
getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niederzulegen. Änderungen und Ergänzungen des 
Vertrages bedürfen der Schriftform. 

1.3 Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle 
künftigen Geschäfte mit dem Besteller im Rahmen 
seiner Tätigkeit aus laufender Geschäftsbeziehung. 

1.4 Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber 
Unternehmern i. S. des § 14 Abs. 1 BGB, öffentlich-
rechtlichen Körperschaften und Sondervermögen 
des öffentlichen Rechts.  

2. Angebot - Angebotsunterlagen 

2.1 Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der 
Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt oder wir 
nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich erklärt 
haben. Ein Vertrag kommt nur zustande, wenn wir 
einen Auftrag schriftlich bestätigen oder wir den 
Auftrag ausführen. 

2.2 Unsere Verkaufsangestellten und Handelsvertreter 
sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu 
treffen oder mündlich uns bindende Erklärungen 
abzugeben, die über den Inhalt des schriftlichen 
Vertrages hinausgehen. 

2.3 An Abbildungen, Prospekten, Kalkulationen und 
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- 
und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere 
für solche schriftlichen Unterlagen, die als 
"vertraulich" bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an 
Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung. 

3. Preise - Zahlungsbedingungen 

3.1 Sofern sich aus unserem Angebot oder unserer 
Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten 
unsere Preise ab Auslieferungsstelle („ex works“ 
Incoterms® 2010) ausschließlich Verpackung. Der 
Transportpreis wird daher zusätzlich berechnet. 

3.2 Sämtliche Preise verstehen sich in Euro und 
ausschließlich der jeweils darauf zu entrichtenden 
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). Der Abzug von 
Skonto ist nur zulässig, wenn dies vorher 
ausdrücklich schriftlich vereinbart worden ist. 

3.3 Alle Rechnungen sind binnen 30 Tagen ab 
Rechnungsdatum zahlbar.  

3.4 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt 
sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungs- oder 
Leistungsverweigerungsrechts ist der Besteller nur 
berechtigt, wenn die gleichen Voraussetzungen wie 
vorstehend erfüllt sind oder bei der Geltendmachung 
von Mangelansprüchen die Mängel der gelieferten 
Ware wenigstens glaubhaft gemacht worden sind 
(z.B. durch schriftliche Bestätigung einer neutralen 
Person) und außerdem sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

3.5 Wechsel und Schecks werden - wenn überhaupt - 
nur erfüllungshalber angenommen. Wechsel- und 
Scheckkosten gehen zu Lasten des Bestellers. 

3.6 Sind wir zur Vorleistung verpflichtet, und werden uns 
nach Abschluß des Vertrages Umstände bekannt, 
nach denen von einer wesentlichen 
Vermögensverschlechterung des Bestellers 
auszugehen ist, so können wir nach unserer Wahl 
entweder Sicherheit binnen einer angemessenen 
Frist oder Zug-um-Zug-Zahlung gegen Auslieferung 
verlangen. Kommt der Besteller diesem Verlangen 
nicht nach, so sind wir vorbehaltlich weiterer 

gesetzlicher Rechte berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten. 

4. Lieferzeit 

4.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt 
die Abklärung aller erforderlichen Fragen und die 
Einhaltung der Verpflichtungen des Bestellers 
voraus.  

4.2 Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder 
aufgrund unvorhersehbarer und nicht durch uns zu 
vertretender Umstände wie Betriebsstörungen, 
Streiks, Aussperrung, Mangel an Transportmitteln, 
Rohstoffbeschaffungsschwierigkeiten, behördliche 
Anordnungen, nicht rechtzeitige Belieferung durch 
unseren Lieferanten insbesondere aus diesen 
Gründen, führen nicht zu unserem Verzug. Eine 
vereinbarte Lieferfrist verlängert sich um die Dauer 
der Behinderung zzgl. einer angemessenen 
Anlaufzeit. Dauert die Behinderung länger als einen 
Monat, so sind wir und der Besteller nach Ablauf 
einer angemessenen Nachfristsetzung berechtigt, 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
zurückzutreten. 

4.3 Setzt uns der Besteller nach unserem Verzug eine 
angemessene Nachfrist, so ist er nach fruchtlosem 
Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten; Schadensersatz anstatt der Leistung 
steht dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder der 
Verletzung wesentlicher Pflichten beruht. Im Falle 
unserer einfachen Fahrlässigkeit ist unsere Haftung 
stets auf den vertragstypischen und vorhersehbaren 
Schaden beschränkt. 

4.4 Die Haftungsbegrenzungen gemäß Absatz 4.3 
gelten nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft 
vereinbart wurde; gleiches gilt dann, wenn der 
Besteller wegen des von uns zu vertretenden 
Verzuges geltend machen kann, daß sein Interesse 
an der Vertragserfüllung weggefallen ist. In diesen 
Fällen ist die Haftung auf den vertragstypischen und 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

4.5 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Bestellers voraus. 

4.6 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt 
er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 
berechtigt, den uns entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu 
verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt 
auf den Besteller über, in dem dieser in An-
nahmeverzug gerät. 

4.7 Zu Teillieferungen sind wir berechtigt, sofern dem 
kein erkennbares Interesse des Bestellers ent-
gegensteht. 

5. Gefahrübergang 

5.1 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird, 
gilt als Lieferklausel gegenüber Unternehmern 
und öffentlich-rechtlichen Körperschaften „ex 
works“ (Incoterms® 2010). 

5.2 Auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers werden 
wir die Lieferung durch eine Transportversicherung 
eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der 
Besteller. 

6. Mängelansprüche 

6.1 Die Gewährleistungsrechte (Mängelansprüche) 
des kaufmännischen Bestellers setzen voraus, 
daß dieser unverzüglich nach Erhalt der Ware 
diese untersucht und etwaige sichtbare Mängel 
unverzüglich nach der Untersuchung bzw. 
versteckte Mängel unverzüglich nach deren 
Entdeckung unter spezifizierter Angabe des 
Mangels schriftlich gegenüber uns rügt (§ 377 
HGB). Dies gilt auch für Werkverträge. Andere 
Besteller haben uns offensichtliche Mängel 
binnen 2 Wochen nach Ablieferung schriftlich 
mitzuteilen.  

Teilt   der  Besteller  uns  nicht  bis  spätestens  2 
Wochen nach Erhalt der Ware oder Leistung 
schriftlich etwaige Mängel mit, so gilt dies als 
Abnahme. 

6.2 Mängelansprüche einschließlich Schadensersatz-
ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, 

wenn er unsere oder allgemein bekannte 
Verwendungsvorschriften und Regelwerke sowie 
unsere Anwendungshinweise oder die anerkannten 
Regeln der Technik bei der Verwendung unserer 
Produkte nicht einhält und der Schaden hierauf 
zurückzuführen ist. Gleiches gilt bei Schäden oder 
Folgeschäden, die aufgrund eines unsachgemäßen 
Einsatzes unserer Produkte, die der Besteller zu 
vertreten hat, verursacht werden.  

6.3 Mängelansprüche bestehen nicht, sofern nur 
unerhebliche Abweichungen von der 
Beschaffenheit oder nur eine unerhebliche 
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit vorliegen.  

Fügt der Besteller unseren Produkten selbst 
Bestandteile (Hard- oder Software) hinzu, die wir 
nicht autorisiert haben, so ist der Besteller im 
Falle des Auftretens eines Mangels dafür 
beweispflichtig, daß der Mangel nicht durch eine 
solche Hinzufügung verursacht wurde, 
anderenfalls ist der Mangel nicht von uns zu 
vertreten. 

6.4 Alle unsere Spezifikationen auch in Broschüren 
und Handbüchern sind nur Leistungs-
beschreibungen und keine zugesicherten 
Eigenschaften oder Garantien, sofern nicht etwas 
anderes ausdrücklich vereinbart ist. 

6.5 Soweit ein von uns zu vertretender Mangel 
unserer Produkte vorliegt, sind wir nach unserer 
Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur 
Nachlieferung berechtigt. 

6.6 Zahlungen des Bestellers bei Mängelrügen dürfen 
nur in einem Umfang, der in angemessenem 
Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln steht, 
zurückbehalten werden. Diese Zahlungen dürfen 
auch nur unter den Voraussetzungen von Ziffer 
3.4 dieser Bedingungen zurückbehalten werden. 

6.7 Rügt der Besteller aus Gründen, die wir nicht zu 
vertreten haben, zu unrecht das Vorliegen eines 
von uns zu vertretenden Mangels, so sind wir 
berechtigt, die uns entstandenen angemessenen 
Aufwendungen für die Mangelbeseitigung 
und/oder –Feststellung dem Besteller zu be-
rechnen. 

6.8 Wir können den Besteller mit den Mehrkosten der 
zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten belasten, soweit sich 
die Aufwendungen durch Verbringen des 
gelieferten Produktes an einen anderen Ort als an 
die Lieferadresse/Auslieferungsstelle erhöhen. 

6.9 Rückgriffsansprüche des Bestellers bei 
Verbrauchsgüterkauf (§ 478 BGB) sind im 
Hinblick auf die Vereinbarungen des Bestellers 
mit seinen Abnehmern, die über die gesetzlichen 
Mängelansprüche der Abnehmer hinausgehen, 
insoweit ausgeschlossen. Der Besteller hat uns 
so rechtzeitig über die Mangelansprüche seiner 
Abnehmer zu informieren, dass wir in der Lage 
sind, nach unserer Wahl diese Ansprüche des 
Abnehmers an Stelle des Bestellers zu erfüllen. 

6.10 Mängelansprüche, insbesondere Sachmängel-
ansprüche, verjähren in 12  Monaten ab 
Ablieferung oder, sobald eine solche vorgesehen 
ist, nach Abnahme, es sei denn, wir hätten den 
Mangel vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht oder einen Mangel arglistig 
verschwiegen. Für ausgewählte Produkte, die auf 
unserer Internet Seite 
(http://www.vaisala.com/warranty) aufgeführt sind, 
beträgt die Gewährleistungsfrist 24 Monate. Wir 
behalten uns vor, diese Liste von Zeit zu Zeit 
anzupassen. Dies gilt auch für etwaig 
abgegebene und uns bindende Garantien, sofern 
sich aus diesen nichts anderes ergibt. Für 
Verjährungsfristen für Mängelansprüche, die 
gesetzlich länger als 2 Jahre sind (z.B. für 
Bauwerke), gelten die gesetzlichen Fristen. 
Ebenso gelten die gesetzlichen Fristen für den 
Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB. Diese 
Verjährungsfristen gelten auch für 
Mangelfolgeschäden, soweit diese nicht aus 
unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. 
Bedarf es aufgrund mangelhafter Lieferung einer 
Nacherfüllung, so wird die Verjährung von der 
Mängelrüge bis zur Nacherfüllung nur gehemmt, 
nicht aber erneut in Lauf gesetzt. 

http://www.vaisala.com/warranty
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6.11 Bevor der Besteller weitere Ansprüche oder 
Rechte (Rücktritt, Minderung, Schadensersatz 
oder Aufwendungsersatz) geltend machen kann, 
ist uns zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung 
innerhalb angemessener Frist zu geben, soweit 
wir keine anderslautende Garantie abgegeben 
haben. Schlägt die Nacherfüllung fehl, d.h. 
Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit oder 
unangemessene Verzögerung der 
Nachbesserung oder verweigern wir die 
Nacherfüllung, so kann der Besteller vom Vertrag 
zurücktreten oder die Vergütung herabsetzen 
(mindern). Für die Geltendmachung von 
Schadensersatz- und 
Aufwendungsersatzansprüchen gilt Ziffer. 7 
dieser Bedingungen. 

6.12 Mängelansprüche aufgrund normaler Abnutzung 
sind ausgeschlossen. 

6.13 Sendet uns der Besteller ein Gerät zur 
Mangelbeseitigung zu, so ist er für eine ord-
nungsgemäße Verpackung verantwortlich. 

6.14 Für Software gilt im übrigen: 

Wir gewährleisten die Übereinstimmung der dem 
Besteller überlassenen Software mit unseren 
Programmspezifikationen. Voraussetzung ist, daß 
die Software auf den von uns vorgesehenen 
Gerätesystemen entsprechend unseren Richt-
linien installiert wird, sofern nicht etwas anderes 
schriftlich vereinbart wird. Sofern wir dem 
Besteller Software und Anpassungskomponenten 
(z. B. Interfaces etc.) zur Verfügung stellen, die 
wir von Dritten beziehen müssen, beschränkt sich 
der Umfang der Mängelansprüche des Bestellers 
auf diejenigen Mängelansprüche, die uns 
gegenüber unserem Lieferanten zustehen. Wir 
können etwaige Nacherfüllungsansprüche des 
Bestellers auch dadurch erfüllen, daß wir nach 
unserer Wahl auch Hinweise zur Beseitigung oder 
zur Umgehung der Wirkung des Mangels erteilen, 
vorausgesetzt, dem Besteller ist eine derartige 
Umgehung zumutbar. Mängelansprüche des 
Bestellers bestehen nicht für solche Fehler, die 
aufgrund vom Besteller gewählten Kombinationen 
auftreten, sofern diese nicht Vertragsbestandteil 
sind (s. auch Ziffer. 6.3, 2. Absatz). 

6.15 Für Ansprüche wegen Rechtsmängeln gilt 
darüber hinaus folgendes: 

a) Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind wir 
lediglich verpflichtet, die Lieferungen im Lande 
der Lieferadresse frei von Rechten Dritter zu 
erbringen. 

b) Im Falle einer von uns zu vertretenden 
Verletzung von Schutzrechten Dritter können 
wir nach unserer Wahl entweder auf unsere 
Kosten ein für die vereinbarte oder 
vorausgesetzte Nutzung ausreichendes 
Nutzungsrecht erlangen und dem Besteller 
übertragen, oder die gelieferte Ware so 
ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt 
wird oder die gelieferte Ware austauschen, 
soweit hierdurch die vereinbarte oder 
vorausgesetzte Nutzung der gelieferten Ware 
nicht beeinträchtigt wird. Ist uns dies nicht 
möglich oder verweigern wir die Nacherfüllung, 
so stehen dem Besteller die gesetzlichen 
Ansprüche und Rechte zu. Für 
Schadensersatz- und Aufwendungs-
ersatzansprüche gilt Ziffer. 7. 

7. Schadensersatz 

7.1 Die Geltendmachung von Schadensersatz und 
Aufwendungsersatz wegen Mängeln der 
gelieferten Ware ist ausgeschlossen, soweit wir 
eine Nacherfüllung aus Gründen, die wir nicht zu 
vertreten haben, nicht durchführen können. Die 
Geltendmachung von Schadensersatz für Mängel 
und Mangelfolgeschäden aus Mangelansprüchen 
ist ausgeschlossen, sofern wir den Mangel nicht 
verschuldet haben. Für Mangelfolgeschäden und 
mittelbare Schäden, wie insbesondere ent-
gangenen Gewinn, haften wir im Rahmen der 
Mängelansprüche nur bei unserem Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit. 

7.2 Die Geltendmachung von Schadensersatz für 
eine Verletzung einer von uns oder Dritten 
abgegebenen Haltbarkeitsgarantie (§ 443 Abs. 2 
BGB), für die wir einzustehen haben, ist 
ausgeschlossen, wenn wir die Verletzung nicht 
verschuldet haben. 

7.3 Ansonsten sind Schadensersatzansprüche und 
Aufwendungsersatzansprüche (im folgenden 
 

„Schadensersatzansprüche„) des Bestellers, 
gleich aus welchen Rechtsgründen, insbesondere 
wegen Verletzung von Pflichten aus dem und in 
Zusammenhang mit dem Schuldverhältnis, aus 
Verschulden vor oder bei Vertragsschluss und 
aus unerlaubter Handlung ausgeschlossen. 

Vorstehendes gilt nicht für Ansprüche gemäß 
§§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz, in Fällen des 
Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit, für 
Verletzungen des Lebens, oder bei Körper- und 
Gesundheitsschäden, wegen der Übernahme 
einer Garantie für das Vorhandensein einer 
Beschaffenheit (Beschaffenheitsgarantie), wegen 
Arglist  oder bei der fahrlässigen Verletzung 
wesentlicher Pflichten. Verkehrswesentliche 
Pflichten sind nur solche Pflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. In 
keinem Fall haften wir über die gesetzlichen 
Ansprüche hinaus. Im Falle unserer einfachen 
Fahrlässigkeit ist unsere Haftung auf den 
vorhersehbaren und typischen Schaden begrenzt. 
Änderungen der Beweislast sind mit diesen 
Regelungen (7.1 - 7.3) nicht verbunden. 

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten 
Gegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen 
aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller 
vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug trotz 
angemessener Nachfrist, sind wir berechtigt, die 
gelieferte Sache zurückzunehmen. Dies gilt nicht, 
soweit der Besteller bereits ein Insolvenzver-
fahren beantragt hat oder ein Insolvenzverfahren 
eröffnet wurde, aufgrund dessen eine sofortige 
Rücknahme der gelieferten Gegenstände durch 
uns nicht gestattet ist. Nach Rücknahme der 
gelieferten Sache sind wir zu deren Verwertung 
befugt, der Verwertungserlös ist auf Verbindlich-
keiten des Bestellers - abzüglich angemessener 
Verwertungskosten – anzurechnen. Die Ver-
wertungsregelungen der InsO (Insolvenzordnung) 
bleiben unberührt. 

8.2 Der Besteller ist verpflichtet, den Liefer-
gegenstand pfleglich zu behandeln, insbesondere 
ist er verpflichtet, diesen auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich 
sind, muß der Besteller dies auf eigene Kosten 
rechtzeitig durchführen. 

8.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter 
hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen. Der Besteller haftet uns für die 
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer 
etwa notwendigen Klage gem. § 771 ZPO 
(Drittwiderspruchsklage). 

8.4 Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand 
im ordentlichen Geschäftsgang weiterzu-
verkaufen, er tritt uns jedoch bereits jetzt alle 
Forderungen in Höhe des Rechnungs-
Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, 
die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Dritter erwachsen, und zwar 
unabhängig davon, ob der gelieferte Gegenstand 
ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft 
worden ist. 

 
Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der 
Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Wir 
sind jedoch befugt, die Forderung selbst 
einzuziehen, wenn der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 
Erlösen nicht mehr nachkommt, in 
Zahlungsverzug gerät oder einen Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat 
oder gestellt wurde oder Zahlungseinstellung 
vorliegt. In diesen Fällen können wir verlangen, 
daß der Besteller die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen herausgibt und den 
Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Eine 
Einziehung der Forderung durch uns ist jedoch 
nicht möglich, sofern dem die Insolvenzordnung 
entgegensteht 

8.5 Die Verarbeitung oder Umbildung des gelieferten 
Gegenstandes durch den Besteller wird stets für 
uns vorgenommen. Wird der gelieferte 
Gegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der gelieferten Sache zu den anderen 

verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 
entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche 
wie für die unter Vorbehalt gelieferten Gegen-
stände. 

8.6 Werden die von uns gelieferten Gegenstände 
dergestalt in Grundstücke eingebaut, daß sie mit 
dem Anbau Eigentum des Grundstücksbesitzers 
werden, so gilt Ziffer 8.5 entsprechend. 

8.7 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers auch 
insoweit freizugeben, als der Wert unserer 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 20% übersteigt, die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

9. Entsorgung 

Erfolgt die Bestellung ausschließlich zum Zwecke 
der gewerblichen Nutzung, so ist allein der 
Besteller für die Entsorgung i.S. von § 10 Abs. 2 
Satz 1 und 4 Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
verantwortlich, sofern nichts Abweichendes 
vereinbart wird. Dieser hat auch allein die Kosten 
der Entsorgung zu tragen. 

 

11. Reparaturbedingungen 

 Etwaige Reparaturen durch uns werden auf der 
Grundlage unserer gesonderten 
Reparaturbedingungen vorgenommen. 

 

11. Gerichtsstand - Erfüllungsort 

11.1 Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist Gerichtsstand 
Hamburg. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller 
auch an dem Gericht seines Wohnsitzes zu 
verklagen. 

11.2 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist Erfüllungsort bei Kaufleuten 
Hamburg. 

12. Anwendbares Recht, Salvatorische Klausel 

12.1 Die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien 
richten sich ausschließlich nach deutschem Recht 
unter Ausschluß des UN-Kaufrechts-
übereinkommens (UNCITRAL/CISG). 

12.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
oder dieser Allgemeinen Bedingungen unwirksam 
sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der anderen 
Bestimmungen nicht berührt. 


